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Weisung über die Gebühren in SVG-Administrativverfahren

Gemäss Ziff. 12 der Verordnung über die Gebühren im Strassenverkehr vom 13. Dezember

2005 (BGS 751.221) betragen die Verfahrenskosten bei Administrativmassnahmen zwischen

Fr. 150.— und Fr. 700.—. Nachfolgende Tabelle enthält die wesentlichsten Gebühren:

Massnahme Gebühr

Verwarnung
. ohne ausführliche Begründung Fr. 250.—
. mit ausführlicher Begründung Fr. 350.— bis 600.—

Warnungsentzug / Aberkennung (ausländischer Führerausweis)
. ohne ausführliche Begründung Fr. 350.—

. mit ausführlicher Begründung Fr. 450.— bis 700.—

. mit Verlängerung der Probezeit zzgl. Fr. 50.—

. mit Annullierung des Führerausweises auf Probe zzgl. Fr. 50.—

Aberkennung Führerausweis (bei Umgehung Wohnsitzprinzip, Nichtbe-
Fr 250 —

stehen Kontrollfahrt, etc.)

Vorsorglicher Führerausweisentzug Fr. 300.—

Sicherungsentzug (bei Suchtkrankheiten, Charakter, etc.) Fr. 350.—

Wiedererteilung Führerausweis, Lernfahrausweis
. mit Auflagen Fr. 300.—

. ohne Auflagen Fr. 200.—

. Belassen mit / ohne Auflagen Fr. 200.—

. Dauerverfügung med. Fälle Fr. 100.—
• mit Kontrollfahrt zzgl. Fr. 50.—

Verkehrsunterricht
. VU 1 (Verkehrsunterricht für Fahrzeugführende, die wiederholt Ver- Fr. 450.—

kehrsregeln übertreten haben; Art. 25 Abs. 3 Bst. e SVG)
. VU 2 (FiaZ-Kurs für erstmals alkoholauffällige Lenkende) Fr. 450.—

Kontrollfahrt Fr. 250.—

Verweigerung Lernfahrausweis Fr. 200.— bis 300.—

Vorzeitige Wiedererteilung Fr. 200.— bis 300.—

Nachträgliche Bewilligung beruflicher Fahrten Fr. 150.—
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